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 Veröffentlicht am 29.09.2005

Norm

EO §18 Z4

Rechtssatz

Zur Bewilligung der Fahrnisexekution ist dasjenige Gericht zuständig, in dessen Sprengel sich nach den Angaben des

betreibenden Gläubigers die Sachen befinden, auf die Exekution geführt wird.
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